
Der Bauplatz
Gemäss einer Volkszählung aus dem Jahre 1880 zählte die Gemeinde Enge 3557 protestantische Einwohner. Das Bethaus mit seinen 350 Sitzplätzen erwies sich als zu klein. Es kam vor, dass an gewöhnlichen Sonntagen viele Engemer im dichtgefüllten Bethaus keinen Platz mehr fanden. Das Bedürfnis nach einem grösseren Gotteshaus war somit gegeben.

Um einen Kirchenbau raschmöglichst realisieren zu können, schenkte der damalige Kirchenpräsident Dr. Conrad Escher der Kirchgemeinde Enge am 31. März 1885 ein Stück seines Landes auf der sogenannten Bethauswiese in der Grösse von 3'500 m2.

An der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Januar 1886 stellte der Präsident Dr. Escher folgenden Antrag der Kirchenpflege: "Die Kirchenpflege wird beauftragt zu untersuchen, welche Baustelle sich für einen Kirchenbau, sofern ein solcher beschlossen würde, bei Berücksichtigung der verschiedenen Interessen und Anforderungen am besten eignen würde."

Dass die Wahl eines geeigneten Bauplatzes keine leichte war, zeigte schon die lange Dauer der Beratungen und Unterhandlungen, welche eine Zeitspanne von 4 Jahren in Anspruch nahmen.

Auf Initiative von Regierungsrat Nägeli und Pfarrer Ganz wurde am 31. Januar 1887 der Kirchenbauverein Enge gegründet, „um das Interesse am Kirchenbau in allen Kreisen der Gemeinde zu fördern und die Bauplatzfrage gründlich zu erörtern."

Folgende Bauplätze standen dann zur Diskussion: Die Bürgliterrasse (auf der heute die Kirche steht), der Felsenkeller (nordöstlich gegen die Bederstrasse), der alte Friedhof (zwischen Bürgliterrasse und Grütlistrasse), die Tunnelwiese, die Bethauswiese (östlich des Bethauses), die Breitingerreben, das Schäppi-Gut, die Westseite des Freudenbergs und das Wieser-Gütli.

Die vier letzteren Plätze fielen rasch aus der engeren Auswahl. Eine umstrittene Frage aber war bei den Gemeindegliedern die Tief- oder Hochstellung der Kirche. Die Schenkung eines Bauplatzes von Dr. Escher wurde von der Kirchgemeinde zwar herzlichst verdankt, aber viele Engemer wollten ihre neue Kirche auf einem höheren Platz erbaut haben. Sie argumentierten: "So verdankenswert der von Dr. Escher geschenkte Platz auch ist, genügt er doch den Anforderungen nicht. Die Kirche soll, wie das Schulhaus Gabler, von freier Höhe ins Tal hinunter grüssen." Auch das Glocken-Geläute spielte bei der Diskussion eine Rolle: "Nur die Höherstellung wird ein gutes Hören der Glocken für die ganze Gemeinde ermögli​chen."

Anhänger der Tiefstellung hingegen verlangten einen Kirchenbau im Zentrum der Gemeinde Enge. Zu erwähnen ist, dass in der damaligen Zeit der westliche Teil der Enge noch unbedeutend war. Das Zentrum sollte nach der Bevölkerungsdichte der einzelnen Gemeindeteile ermittelt werden. Ein wesentliches Argument war auch, dass bei einer Tiefstellung der Kirchenbesuch vor allem älteren Leuten erleichtert würde.

Am 22. Mai 1887 beschloss die Kirchgemeindeversammlung einstimmig:    "Der Bau der neuen Kirche ist für die Gemeinde Enge ein absolutes Bedürfnis. In Berücksichtigung aller Verhältnisse und Anforderungen muss die Bürgliterrasse und speziell der südliche Teil derselben als diejenige Stelle bezeichnet werden, welche sich weitaus am besten für den Bau einer neuen Kirche eignen würde." Auch die Übernahme allfälliger Kosten für Expropriationen wurde bewilligt.

Als die Bürgliterrasse als möglicher Bauplatz genannt wurde, gab Guyer-Zeller, der damalige Landbesitzer (anfangs 1888) eine Schrift heraus "Über die bauliche Entwicklung von Enge mit Rücksicht auf die Kirchenbauten und die Expropriation der Bürgliterrasse". In dieser Broschüre veröffentlichte er auch einen Vorschlag, die Kirche an der Schulhausstrasse neben dem Schulhaus Gabler zu bauen.

Auf der Bürgliterrasse stand das im Jahre 1835 erbaute und im Jahre 1862 erweiterte Restaurant Bürgliterrasse. Die "Pension Bürgliterrasse" war ein beliebtes und vielbesuchtes Restaurant vieler Stadtzürcher. Dieses Restaurant hatte Guyer-Zeller an einen Wirt verpachtet. Die Wahl der Bürgli​terras​se als möglicher Bauplatz durchkreuzte seine grossangelegten Pläne des Baues einer Höhenstrasse.

Trotz dieses Strassenprojektes wäre der Bau der Kirche auf der Bürgliterrasse möglich gewesen. Auf seiner Bürgliterrasse wollte er für sich ein Landhaus bauen.

Den von der Kirchgemeinde angestrebten Expropriationsprozess für die Bürgliterrasse als Bauplatz der Kirche, der bis vor das Bundesgericht gelangte, verlor Guyer-Zeller am 15. Dezember 1888. Das Bundesgericht schützte das Urteil der Vorinstanzen, welches sich auf die Kantonale Verfassung berief: "Eine Zwangsenteignung ist zulässig, wenn sie das öffentliche Wohl erheischt." Guyer-Zeller, selbst ein bekannter Rechtsanwalt und Kantonsrat, liess sich bei diesen Prozessen von Prof. Dr. G. Vogt und Nationalrat Forrer, beides Advokaten, vertreten, die Kirchgemeinde Enge durch den Rechtsanwalt Dr. H. Wolfer.

Mit Guyer-Zeller war eine gütliche Einigung nicht mehr möglich, daher bestimmte die Schätzungskommission am 24. Juni 1889 eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 213'000.-- an Guyer-Zeller.

Als die Höhe der Baulandkosten bekannt wurde, kamen selbst die stärksten Befürworter der Bürgliterrasse ins Wanken (30%, resp. Fr. 70'000.-- höher als budgetiert). Viele waren des langen Prozessierens müde und äusserten auch moralische Bedenken gegenüber einer Landenteignung. Am liebsten hätten die meisten von ihnen nun auf dem von Dr. Escher geschenkten Platz gebaut.

So rückte auch das Projekt eines Kirchen​baues auf dem alten Friedhof wieder in den Vordergrund. Die Kirchenbaukommission erhielt nun den Auftrag, Pläne für die noch in Frage kommenden Bauplätze ausarbeiten zu lassen. Ein protokollierter Beschluss der Kirchenpflege aus der damaligen Zeit kennzeichnet die ganze Verworrenheit der Situation: "Es wird beschlossen, nichts zu beschliessen."

Nur Baukommissions-Mitglied Gemeinde​ratsschreiber Hasler blieb ein unentwegter Verteidiger des Bauplatzes "Bürgliterrasse".

Einfache, aus vier Stangen bestehende Baugespanne sollten nun mit verschieden farbigen Flaggen den Gemeindegliedern über Lage und Aussicht der Kirche ein ungefähres Bild geben: Alter Friedhof blau, Bürgliterrasse rot, Felsenkeller weiss.

Am 17. Juli 1890 versandte die Kirchenpflege an die Stimmberechtigten einen Bericht über die Wahl des Kirchenbauplatzes. In diesem Bericht teilte sie mit, dass die Mehrheit der 16köpfigen Kirchenpflege vorschlage, den "Alten Friedhof" als Bauplatz zu wählen.

Am 20. August 1890 erhielten die Stimmberechtigten einen weiteren Bericht, einen Minderheitsantrag der erweiterten Kirchenpflege. Die Herren Hasler, Hanhard und Beerli schlugen den Gemeindegliedern vor, die Bürgliterrasse als Bauplatz zu wählen.

Am 27. September 1890 fand die entscheidende Gemeinde-versammlung statt. Nach erregter Diskussion wurde die Bürgliterrasse als Bauplatz gewählt.

Rechtmässige Eigentümerin wurde die Kirchgemeinde aber erst am 6. August 1891, als die rechtlichen Auseinandersetzungen mit Guyer-Zeller beendet waren.
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